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Arbeitsstoffe sind alle Stoffe und Zubereitungen (Mischungen) sowie biolog. 

Agenzien, die bei der Arbeit verwendet werden.  

Der Begriff umfasst somit z. B. Chemikalien, Arzneimittel, Kosmetika, Lebensmittel, 

Gase, Stäube, Rauche, Bakterien, Viren, …

Als Arbeitsstoffe gelten:

− Einsatzstoffe und sämtliche Zwischenprodukte

− Reaktionsprodukte (z. B. Gärgase) und Endprodukte (z. B. Kunststoffe, Lacke)

− Hilfsstoffe (Talk –> Farbenherstellung)

− unabsichtlich entstehende Stoffe (Schweißrauch, Holzstaub) und 

Verunreinigungen

− Abfälle.

Was versteht man unter Arbeitsstoffen? (§ 2 Abs. 6 ASchG)
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Was bedeutet Verwenden von Arbeitsstoffen? (§ 2 Abs. 6 ASchG)

Als Verwenden von Arbeitsstoffen gilt  

das Gewinnen, Erzeugen, Anfallen, 

Entstehen, Gebrauchen, Verbrauchen, 

Bearbeiten, Verarbeiten, 

Abfüllen, Umfüllen, Mischen, 

Beseitigen, Lagern, Aufbewahren, Bereithalten zur Verwendung und 

das innerbetriebliche Befördern.
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Gefährliche Arbeitsstoffe 

sind alle Stoffe, die mindestens eine 

der angeführten Eigenschaften aufweisen

sowie 

endokrin wirksame Arbeitsstoffe 

und

biologische Arbeitsstoffe 

der Risikogruppen 1 bis 4:

Was versteht man unter 
gefährlichen Arbeitsstoffen? (§ 40 ASchG)
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Arbeitsstoffevaluierung

= Ermittlung und Beurteilung der Gefahren durch Arbeitsstoffe.

Erforderliche Schritte:

1. Ermittlung der gefährlichen Arbeitsstoffe und deren Eigenschaften

-> Aufnahme in das Arbeitsstoffverzeichnis

2. Ermittlung von Art, Ausmaß und Dauer des Auftretens von Arbeitsstoffen

(Konkrete Verwendung des Arbeitsstoffes/der Arbeitsstoffe) inkl. deren Lagerung

3. Bewertung der Gefährdung (Risikobewertung) für Beschäftigte 
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Arbeitsstoffevaluierung

4. Festlegung von Maßnahmen

Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

✓ Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden können

✓ Maßnahmen, die nicht sofort umgesetzt werden können ->

bei der Dokumentation ist die 

✓ Zuständigkeit für die Umsetzung und 
✓ Umsetzungsfrist anzugeben

5. Dokumentation

6. Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen

7. Anpassung (Ergänzung, Korrektur, …) der Evaluierung
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Beispiel für 
Arbeitsstoffverzeichnis & 

„einfache“ Arbeitsstoffevaluierung 
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1. Schritt: Ermittlung der gefährlichen Arbeitsstoffe

✓ Auswahl einer Abteilung / Tätigkeit

✓ Welche Arbeitsstoffe stehen in Verwendung?

✓ Für angekaufte chemische Arbeitsstoffe, die mit Gefahrensymbolen gekennzeichnet 

sind -> aktuelle Sicherheitsdatenblätter (SDB) anfordern

Für gefährliche Chemikalien muss es Sicherheitsdatenblätter geben.

✓ Durchsicht der SDB und Beurteilung der gefährlichen Eigenschaften der Arbeitsstoffe

Ersatz von krebserzeugenden, mutagenen, reproduktionstoxischen (CMR-)Arbeitsstoffen bzw. 

von gefährlichen Arbeitsstoffen durch weniger gefährliche.
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2. Schritt: Ermittlung von Art, Ausmaß und Dauer 

✓ Aggregatzustand der Arbeitsstoffe?

✓ Wie werden die Arbeitsstoffe verwendet?

Verwendung im geschlossenen System? Werden die Arbeitsstoffe versprüht / mit einem Pinsel aufgetragen?

= Konkrete Verwendung am Arbeitsplatz/bei der Tätigkeit

✓ Welche Menge von Arbeitsstoffen wird verwendet?

„Die Dosis macht das Gift!“

✓ Wie lange werden die Arbeitsstoffe verwendet?

Gesamte Schicht / Hälfte der Arbeitszeit / Reinigungsarbeiten am Ende der Schicht?

✓ Wo und wie werden die Arbeitsstoffe gelagert?
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3. Schritt: Bewertung der Gefährdung (Risikobewertung)

✓ Welche Gefährdung liegt bei der Verwendung durch den Arbeitsstoff vor?

Wie sind die Arbeitsstoffe gekennzeichnet?

✓ Welche H-Sätze (Gefahren) und P-Sätze (Vorsichtsmaßnahmen) weisen die 

verwendeten Arbeitsstoffe auf?

✓ Zusammenschau von Art, Ausmaß und Dauer des Einsatzes und 

der Eigenschaften des Arbeitsstoffes => Gefährdung



arbeitsinspektion.gv.at

Beispiel 1

Das Sicherheitsdatenblatt als zentrales Instrument für sicheres Arbeiten 15

Gute Beratung
Faire Kontrolle



arbeitsinspektion.gv.at

Das Sicherheitsdatenblatt als zentrales Instrument für sicheres Arbeiten 16

SDB – Mögliche Gefahren
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SDB – Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
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SDB – Handhabung und Lagerung
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SDB – Handhabung und Lagerung
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SDB – Handhabung und Lagerung
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SDB – Handhabung und Lagerung
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SDB – Begrenzung und Überwachung der Exposition

Hinweis: 

Da keine unzulässiger-

weise keine österr. 

Grenzwerte angeführt 

sind, ist die 

Grenzwerte-Verordnung

für die Arbeitsstoff-

evaluierung

heranzuziehen.
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SDB – Begrenzung und Überwachung der Exposition
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SDB – PSA
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SDB – PSA
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SDB – PSA
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SDB – PSA
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SDB – Physikalische und chemische Eigenschaften
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SDB – Physikalische und chemische Eigenschaften
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SDB – Stabilität und Reaktivität
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SDB – Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
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SDB – H- und P-Sätze
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SDB –
Lagerung
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Erweitertes SDB -> Expositionsszenarien
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Ein Expositionsszenarium und eine Risikobeschreibung muss nur für Stoffe erstellt 

werden, die 

− in Mengen gleich oder größer als 10 t/Jahr und Hersteller/Importeur hergestellt 

bzw. importiert werden und

− als gefährlich gemäß CLP-Verordnung eingestuft sind

− und/oder PBT- und vPvB-Stoffe sind. 

Expositionsszenarien können Beschreibungen angemessener Risikomanagement-

maßnahmen (= Gefährdungsbeurteilung) für mehrere einzelne Verfahren oder 

Verwendungen eines Stoffes enthalten. Ein Expositionsszenario kann daher ein 

breites Spektrum von Verfahren oder Verwendungen (Expositionskategorien) 

abdecken.
Das Sicherheitsdatenblatt als zentrales Instrument für sicheres Arbeiten
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Expositionsszenarium
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4. Schritt: Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung

✓ Sind technische Maßnahmen (z. B. lüftungstechnische Maßnahmen – Absaugung an 

der Entstehungsstelle, zusätzliche Lüftungsmaßnahmen) erforderlich?

✓ Sind die vorhandenen technischen Maßnahmen ausreichend und funktionstüchtig?

✓ Welche organisatorischen Maßnahmen sind einzuführen?

✓ Ist bei bestimmten Tätigkeiten eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) erforderlich?

Bei der Gefährdungsbeurteilung sind auch Tätigkeiten zu berücksichtigen, die nur selten oder anlassbezogen 

durchgeführt werden. Dazu zählen z. B. Wartungs-, Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten.
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5. Schritt: Dokumentation
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6. Schritt: Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen 

✓ Dokumentieren Grenzwert-Vergleichsmessungen die Einhaltung bzw. 

Minimierung der Grenzwerte?

✓ Gibt es gesundheitliche Beschwerden bei Beschäftigten?

Reizerscheinungen (Haut, Lunge)?

Allergische Reaktionen?
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7. Schritt: Anpassung (Ergänzung, Korrektur, …) der Evaluierung

✓ Aufgrund von Auftreten von Hauterkrankungen wird 

✓ der Ersatz des Arbeitsstoffes 

✓ die Schutzwirkung von Handschuhen überprüft.

✓ Das Ergebnis wird im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument festgehalten 

wie auch die Frist bis zum Ersatz des Arbeitsstoffes und die Zuständigkeit für diesen 

Ersatz.
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− SDB wird nicht in deutscher Sprache übermittelt

− ist oft nicht aktuell – Fehler/Informationslücken bei Gefahrenbewertung! 

Anpassung an europ. Recht erfolgt alle 2 Jahre, daher sollten SDB nicht älter als 2 Jahre sein

− Angaben sind nicht vollständig

Es fehlen z. B. Daten zu physikalischen Eigenschaften wie Dampfdruck, zu Lagerungen, zu Grenzwerten

− Angaben sind oft widersprüchlich, uneinheitlich 

Unterschiedliche Hersteller/Lieferanten kennzeichnen Arbeitsstoffe unterschiedlich, da unterschiedliche

Registrierungen die Basis für die Einstufung bi

− Kein Hinweis im SDB auf das TOP-Prinzip: Nur Angabe von PSA anstatt auf technische 

Schutzmaßnahmen im Regelbetrieb

Schwierigkeiten bei der Verwendung von SDB
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− Maßnahmen betr. eine konkrete Verwendung im Betrieb sind zu ungenau oder 

unpraktikabel

− Fehlende Angaben wie z. B. eine konkreten Angaben über die Art der Handschuhe 

– nur Information, dass Handschuhe gemäß EN 374 zu verwenden sind;

keine konkreten Angaben über die Art des Atemschutzes, 

der für Reinigungstätigkeiten zu verwenden ist 

− Überschießende PSA wie z. B. Verwendung von technischen Schutzmaßnahmen, 

Atemschutzmaske (Vollschutz), Einmalschutzanzug, Handschuhen, …

Schwierigkeiten bei der Verwendung von SDB
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Rückmeldung an Hersteller / Lieferanten 

▪ Bei Mängel im SDB sollte unbedingt eine Rückmeldung

an den Hersteller/Lieferanten gemacht werden.

▪ Bemühen des Arbeitsmediziners Aradur
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Im Rahmen betrieblicher Organisation:

▪ Abteilungsverantwortliche

▪ Sicherheitsvertrauenspersonen

▪ Präventivfachkräfte (Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner:in)

Externe Berater:innen:

▪ WKÖ

▪ AUVA

▪ Arbeitsinspektion (Beratung und Unterstützung)

Wer kann bei der Arbeitsstoffevaluierung unterstützen?
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Betriebsanlagengenehmigung

Worauf ist zu achten:

− Detaillierte Beschreibung des Vorhabens mit detaillierten Angaben zu verwendeten 

Arbeitsmitteln

− Angaben zu den verwendeten Arbeitsstoffen 

(Art der Verwendung, Mengen pro Zeiteinheit, mögliche Expositionswege)

− Aktuelle Sicherheitsdatenblätter aller verwendeten Arbeitsstoffe 

(inkl. Verdünner, Zusatzstoffe, Reinigungsmitteln) 

− Detaillierte Angaben zu Maßnahmen der Gefahrenverhütung 

(z. B. Absauganlage, mechanische Raumlüftung – auch für Wartungs- und 

Servicearbeiten)

SDB weder aktuell noch vollständig
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